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Verordnungen, Verfügungen und
Bekanntmachungen
der BezirksregierungB
BEKANNTMACHUNGEN

696. 	 Änderung der 380-kV-Freileitung 
Uentrop – Lippborg, Bl. 4345 durch den Neubau 
von Mast 1004 in Lippborg, Gemeinde Lippetal

Bezirksregierung Arnsberg	 Dortmund, 20. 10. 2016 
64.21.3.4-2016-9

Öffentliche Bekanntmachung

Die Amprion GmbH, Dortmund, plant den Neubau 
von Mast Nr. 1004 an der 380-/220-kV-Höchstspan-
nungsfreileitung Uentrop – Lippborg, Bl. 4345. Die 
Masterrichtung erfolgt aus statischen Gründen, um 
auf der Verbindung zwischen der Umspannanlage (UA) 
Kruckel mit der UA Uentrop zur Anpassung des Über-
tragungsnetzes im östlichen Ruhrgebiet an künftige 
Anforderungen einen 220-kV-Stromkreis auf 380-kV 
umzustellen. Die Masten 3 und 4 der Bl. 4345 werden 
demontiert. Der als Ersatz zu errichtende Mast 1004 
der Bl. 4345 wird nördlich versetzt von dem jetzigen 
Standpunkt des Masts 4 errichtet, so dass es zu ge-
ringfügigen Schutzstreifenanpassungen zwischen Mast 
2 und Mast 4A der Bl. 4316 kommt. Diese liegen in 

bereits entsprechend beschränktem Wald, lediglich in 
geringfügigem Ausmaß soll Waldfläche erstmals als 
Schutzstreifen in Anspruch genommen werden.

Die Anlage gehört zu den unter Nummer 19.2.4 der 
Anlage 1 Spalte 2 des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVPG) vom 24. 2. 2010 (BGBI.  
I S. 94) genannten Vorhaben.

Für das Vorhaben war nach § 3 a UVPG i. V. m. § 3 c 
UVPG eine standortbezogene Vorprüfung des Einzel-
falls durchzuführen.

Die Bewertung der Umweltauswirkungen des Vorha-
bens aufgrund einer Prüfung der vorgelegten Antrags-
unterlagen, eigener Ermittlungen und Kenntnisse der 
für die Entscheidung maßgeblichen Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften ergab, dass durch das Vorhaben 
keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die 
Umwelt entstehen können. Das beantragte Vorhaben 
bedarf nach den Vorschriften des UVPG daher keiner 
Umweltverträglichkeitsprüfung. Diese Feststellung ist 
gemäß § 3 a UVPG nicht selbstständig anfechtbar. 

Die gemäß § 3 a UVPG erforderliche Information der 
Öffentlichkeit nach den Bestimmungen des Umweltin-
formationsgesetzes (UIG) vom 22. 12. 2004 (BGBl. I S. 
3704) erfolgt mit dieser Bekanntmachung.

Im Auftrag:

gez. Isermann

(192) 	 Abl. Bez. Reg. Abg. 2016, S. 357
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697. 	Ungültigkeitserklärung gemäß § 17 Abs. 5 
des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG)

Dem Unternehmen TRD-Reisen Fischer GmbH & Co. KG, 
Im Spähenfelde 51, 44143 Dortmund wurden von mir 
am 1. 3. 2012 beglaubigte Kopien der Gemeinschafts-
lizenz erteilt.

Zwei Kopien der Gemeinschaftslizenz mit den Nummern 
D-05-001-P-0712-0010 sowie D-05-001-P-0712-0025 
vom 1. 3. 2012 sind verloren gegangen und werden 
hiermit für kraftlos erklärt.

Sollten diese aufgefunden werden, bitte ich mir diese 
zuzuleiten.

Im Auftrag:

gez. Scheffer

(67) 	 Abl. Bez. Reg. Abg. 2016, S. 358

698. 	 Einladung Nr. 5
zur Sitzung der Verbandsversammlung des  

EKOCity Abfallwirtschaftsverbandes am Freitag,  
28. Oktober 2016, 12.15 Uhr, Rathaus Remscheid, 

Theodor-Heuss-Platz 1, 42853 Remscheid,  
Großer Sitzungssaal

Tagesordnung

I. Beschlussangelegenheiten

1.	 Genehmigung der Tagesordnung

2. 	 Bestellung einer/eines Delegierten zur Mitzeich-
nung der Niederschrift (§ 9 Absatz 4 der Verbands-
satzung)

3. 	 Entsendung eines Mitglieds in den Verbandsrat 
und Abberufung des bisherigen Mitglieds

4.	 Wirtschaftsplan 2017 des EKOCity Abfallwirt-
schaftsverbandes

5. 	 Verbandsbeiträge 2017 des EKOCity Abfallwirt-
schaftsverbandes

6. 	 Vorschlag zur Bestellung eines Abschlussprüfers 
für den Jahresabschluss 2016

II. Berichtsangelegenheiten

1. 	 Stadt Münster – weiteres Vorgehen

2. 	 Wirtschaftliche Lage

3. 	 Stoffströme

4. 	 Stoffstromkonzept EKOCity 2017

III. Verschiedenes

	 Termine für 2017: 12. Mai und 13. Oktober

Dr. Peter Reinirkens

Vorsitzender der Verbandsversammlung

(135) 	 Abl. Bez. Reg. Abg. 2016, S. 358

699.	 Verlust- und Ungültigkeitserklärung
eines Polizeidienstausweises

Ennepe-Ruhr-Kreis 	 Schwelm, 11. 10. 2016 
Der Landrat 
-11/1-

Der Dienstausweis Nr. 549 der Frau Michaela Sternke, 
ausgestellt am 13. 1. 2003, der Dienstausweis Nr. 710 
des Herrn Dr. André Wiegartz, ausgestellt am 12. 4. 
2010 sowie der Dienstausweis Nr. 751 des Herrn Ge-
rald Dust, ausgestellt am 24. 11. 2011 vom Landrat 
des Ennepe-Ruhr-Kreises sind in Verlust geraten.

Die Ausweise werden hiermit für ungültig erklärt. 

Im Auftrag:

Güvenc

(65)	 Abl. Bez. Reg. Abg. 2016, S. 358

700. 	 Aufgebot der Sparkasse Wittgenstein

Es wird das Aufgebot für die unten näher bezeichnete 
Sparkassenurkunde der Sparkasse Wittgenstein bean-
tragt.

Die Inhaber werden aufgefordert, ihre Rechte gegen-
über dem Sparkassenvorstand innerhalb der nachfol-
gend genannten Frist anzumelden und die Urkunde 
vorzulegen.

Widrigenfalls erfolgt die Kraftloserklärung der Urkun-
de.

Konto-Nr. 31 580 475, Aufgebotsfrist vom 13. 10. 2016 
bis 13. 1. 2017.

Bad Berleburg, 13. 10. 2016

Sparkasse Wittgenstein

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(80)	 Abl. Bez. Reg. Abg. 2016, S. 358

701. 	 Kraftloserklärung 
der Sparkasse Wittgenstein

Durch Beschluss des Vorstandes werden die unten nä-
her bezeichneten Sparurkunden gem. § 13 SpkVO für 
kraftlos erklärt.

Die entstandenen Kosten tragen die Antragssteller.

Konto-Nummern: 31 008 162, 31 013 725.

Tatbestand und Entscheidungsgründe

Die Antragssteller haben den Verlust der Sparurkun-
den und die Tatsachen, von denen ihre Berechtigung 
abhängt, glaubhaft gemacht.

Die Aufgebote sind durch Aushang in der Schalterhal-
le der Sparkasse Wittgenstein, sowie durch Veröffent-
lichung im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Arns-
berg, bekannt gemacht worden.

Rechte Dritter auf die Urkunden sind vor der Kraftlos-
erklärung nicht angemeldet worden.

Bad Berleburg, 19. 10. 2016

Sparkasse Wittgenstein

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(98)	 Abl. Bez. Reg. Abg. 2016, S. 358

Rechtsvorschriften und
Bekanntmachungen anderer
Behörden und DienststellenC
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702. 	 Aufgebot der Sparkasse Bochum

Der Gläubiger der Sparurkunde (ZuwSpar Plus)  
Nr. DE09 4305 0001 0321 1131 93 hat das Aufgebot 
beantragt.

Aus diesem Grund wird hiermit die Sperre des Gutha-
bens angeordnet.

Der jetzige Inhaber der von der Sparkasse Bochum 
ausgestellten Sparurkunde Nr. DE09 4305 0001 0321 
1131 93 wird hiermit aufgefordert, binnen drei Mona-
ten, spätestens in dem am 30. 1. 2017, 9.00 Uhr, vor 
dem unterzeichneten Sparkassenvorstand anberaum-
ten Aufgebotstermin seine Rechte unter Vorlage der 
Sparurkunde anzumelden, widrigenfalls die Kraftloser-
klärung der Sparurkunde erfolgen wird.

T 126/16

Bochum, 13. 10. 2016

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

	 L. S. 	 gez. 2 Unterschriften

(90)	 Abl. Bez. Reg. Abg. 2016, S. 359

703. 	 Aufgebot der Sparkasse Bochum

Der Gläubiger des Sparkassenbuches Nr. DE96 4305 
0001 0304 0391 42 hat das Aufgebot beantragt.

Aus diesem Grund wird hiermit die Sperre des Gutha-
bens angeordnet.

Der jetzige Inhaber des von der Sparkasse Bochum 
ausgestellten Sparkassenbuches Nr. DE96 4305 0001 
0304 0391 42 wird hiermit aufgefordert, binnen drei 
Monaten, spätestens in dem am 30. 1. 2017, 9.30 Uhr, 
vor dem unterzeichneten Sparkassenvorstand anbe-
raumten Aufgebotstermin seine Rechte unter Vorla-
ge des Sparkassenbuches anzumelden, widrigenfalls 
die Kraftloserklärung des Sparkassenbuches erfolgen 
wird.

E 127/16

Bochum, 13. 10. 2016

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

	 L. S. 	 gez. 2 Unterschriften

(90)	 Abl. Bez. Reg. Abg. 2016, S. 359

704. 	 Aufgebot der Sparkasse Bochum

Der Gläubiger des Sparkassenbuches Nr. DE49 4305 
0001 0308 6443 84 hat das Aufgebot beantragt.

Aus diesem Grund wird hiermit die Sperre des Gutha-
bens angeordnet.

Der jetzige Inhaber des von der Sparkasse Bochum 
ausgestellten Sparkassenbuches Nr. DE49 4305 0001 
0308 6443 84 wird hiermit aufgefordert, binnen drei 
Monaten, spätestens in dem am 30. 1. 2017, 10.00 
Uhr, vor dem unterzeichneten Sparkassenvorstand 
anberaumten Aufgebotstermin seine Rechte unter Vor-

lage des Sparkassenbuches anzumelden, widrigenfalls 
die Kraftloserklärung des Sparkassenbuches erfolgen 
wird.

S 128/16

Bochum, 13. 10. 2016

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

	 L. S. 	 gez. 2 Unterschriften

(90)	 Abl. Bez. Reg. Abg. 2016, S. 359

705. 	 Beschluss der Sparkasse Bochum

Die abhandengekommene, am 30. 6. 2016 aufgebotene 
Sparurkunde Nr. DE80 4305 0001 0342 2464 69 ist 
bis zum Ablauf der Aufgebotsfrist nicht vorgelegt wor-
den.

Die Sparurkunde Nr. DE80 4305 0001 0342 2464 69 
wird für kraftlos erklärt.

H 77/16

Bochum, 17. 10. 2016

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

	 L. S. 	 gez. 2 Unterschriften

(64)	 Abl. Bez. Reg. Abg. 2016, S. 359

706. 	 Beschluss der Sparkasse Bochum

Das abhandengekommene, am 30. 6. 2016 aufgebotene 
Sparkassenbuch Nr. DE23 4305 0001 0332 4034 50 ist 
bis zum Ablauf der Aufgebotsfrist nicht vorgelegt wor-
den.

Das Sparkassenbuch Nr. DE23 4305 0001 0332 4034 50 
wird für kraftlos erklärt.

S 78/16

Bochum, 17. 10. 2016

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

	 L. S. 	 gez. 2 Unterschriften

(64)	 Abl. Bez. Reg. Abg. 2016, S. 359

707. 	Aufgebot der Stadtsparkasse Gevelsberg

Das Sparkassenbuch Nr. 32 070 880, ausgestellt von 
der Stadtsparkasse Gevelsberg, wurde als verloren ge-
meldet.

Es ergeht hiermit die Aufforderung an den/die Inhaber 
des o.g. Kontos, binnen drei Monaten seine/ihre Rech-
te unter Vorlage der Urkunde anzumelden, da andern-
falls die Urkunde für kraftlos erklärt wird.

Gevelsberg, 18. 10. 2016

Stadtsparkasse Gevelsberg

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(58)	 Abl. Bez. Reg. Abg. 2016, S. 359 
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708. 	 Aufgebot der Sparkasse Sprockhövel

Das von der Sparkasse Sprockhövel ausgestellte Spar-
kassenbuch Nr. 31 027 360 ist abhanden gekommen.

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird hiermit auf-
gefordert, innerhalb von drei Monaten seine Rechte un-
ter Vorlage des Sparkassenbuches geltend zu machen, 
da sonst das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Sprockhövel, 13. 10. 2016

Sparkasse Sprockhövel

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(55)	 Abl. Bez. Reg. Abg. 2016, S. 360

709. 	 Aufgebot der Sparkasse Witten

Das Sparkassenbuch mit der Nummer 400 152 807, 
ausgestellt von der Sparkasse Witten, wurde als verlo-
ren gemeldet.

Es ergeht hiermit die Aufforderung an den Inhaber des 
Sparkassenbuches, binnen drei Monaten seine Rechte 
unter Vorlage des Sparkassenbuches anzumelden, da 

andernfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt 
wird.

Witten, 14. 10. 2016 
lke

Sparkasse Witten

Der Vorstand

gez. Heinemann    gez. i. A. Sudwischer

(69)	 Abl. Bez. Reg. Abg. 2016, S. 360

710.	 Kraftloserklärung der Sparkasse Witten

Die von der Sparkasse Witten ausgestellten Spar-
kassenbücher mit den Nummern 300 128 493 und  
300 367 265 werden hiermit, nachdem die Aufgebots-
frist abgelaufen ist, gem. Abschnitt 6 der Allgemeinen 
Verwaltungsvorschriften zum Sparkassengesetz für 
kraftlos erklärt.

Witten, 14. 10. 2016 
lke

Sparkasse Witten

Der Vorstand

gez. Heinemann    gez. i. A. Sudwischer

(58)	 Abl. Bez. Reg. Abg. 2016, S. 360 

Einsendungen für das Regierungsamtsblatt und den Öffentlichen Anzeiger sind schriftlich nur an die Bezirksregierung
– Reg.-Amtsblatt – in 59817 Arnsberg, Postfach oder in elektronischer Form an: amtsblatt@bra.nrw.de zu richten.  
Redaktionsschluss: Freitag der Vorwoche, 12.00 Uhr.

Herausgeber: Bezirksregierung Arnsberg, 59817 Arnsberg, Postfach, Tel. (0 29 31) 82 26 23, Telefax (0 29 31) 8 24 03 81

Einrückungsgebühren für eine Veröffentlichung im Umfang von:

bis 	 100 mm = 0,40  pro mm,
bis 	 300 mm = 0,30  pro mm,
über 	300 mm = 0,29  pro mm.

Erscheint wöchentlich: Amtsblatt mit Öffentlichem Anzeiger

Abonnement-Bezug über becker druck, F. W. Becker GmbH: 

13,60 € inkl. 7 % Mehrwertsteuer je Halbjahr. Versand per Post oder per E-Mail

Einzelstücke werden nur durch becker druck zu 2,50 € je Exemplar inkl. 7 % Mehrwertsteuer und Versand ausgeliefert.

Druck, Verlag und Vertrieb: 
becker druck, F. W. Becker GmbH
Grafenstraße 46 · 59821 Arnsberg
Tel. 0 29 31/52 19-0 · Fax 0 29 31/52 19-33 · amtsblatt@becker-druck.de PRINT ·  DIGITAL ·  PUBLISHING


